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Effizienz-Standards für Neubauten

Die geltenden europäischen Vorgaben zur Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden
wurden mit dem GEG 2020 vollständig umgesetzt und die Regelung des
Niedrigstenergiegebäudes in das Energieeinsparrecht integriert….

….u.a. die Angleichung der Neubauanforderungen an den
EH40-Standard zum 1. Januar 2025 (Effizienzhaus mit 40 % Bedarf der Referenz)
Für die Zeit bis zur Angleichung an den EH40-Standard gilt
zum 1. Januar 2023 der EH55-Standard als Neubau-Zwischenstandard
Am 28. Juli 2022 im Bundesgesetzblatt verkündet

bmwsb.bund.de/Webs/BMWSB/DE/themen/bauen/energieeffizientes-bauen-sanieren/gebaeudeenergiegesetz/gebaeudeenergiegesetz-node.html



https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/neues-gebaeudeenergiegesetz-2184942

•=> GEG 2024



Gesetz für Erneuerbares Heizen;
Gebäudeenergiegesetz (GEG 2024) –

…..leitet den breiten Umstieg auf klimafreundliche Heizungen ein. Ziel 2045 klimaneutral! 
Derzeit werden rund drei Viertel der Heizungen mit fossilem Gas oder Öl betrieben.
Spätestens ab Mitte 2028 wird die Nutzung von mindestens 65 Prozent Erneuerbarer Energie
für alle neuen Heizungen verbindlich – eng gekoppelt an die Kommunale Wärmeplanung.

Gesetz zur Wärmeplanung 
Kommunale Wärmeplanung informiert über bestehende und künftige
Optionen zur Wärmeversorgung, hilft bei  individueller Entscheidung zur Heiztechnologie. 
Die Frist für Wärmepläne: Mitte 2026 für große, 2028 für kl. Kommunen,
…wo Wärmenetze oder auch klimaneutrale Gasnetze ausgebaut werden..

Pragmatische Übergangslösungen bei Heizungshavarie
Sollte eine Gas- oder Ölheizung kaputt gehen, darf sie repariert werden. 
Falls irreparabel => pragmatische Übergangslösungen und mehrjährige Übergangsfristen.
In Härtefällen von der Pflicht zum Heizen mit Erneuerbaren Energien befreibar.

168 S. Änderungen

https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/waermeplanungsgesetz-2213692


Technologieoffenheit
Folgende Optionen stehen zur Verfügung:  (§ 71) 

• Anschluss an ein Wärmenetz

• elektrische Wärmepumpe

• Stromdirektheizung

• Hybridheizung (Kombi aus Erneuerbaren-Heizung und Gas- oder Ölkessel)

• Heizung der Basis Solarthermie.

• Unter bestimmten Bedingungen: sogenannte „H2-Ready“-Gasheizungen 
(Heizungen, die auf 100 Prozent Wasserstoff umrüstbar sind).

• Für bestehende Gebäude weitere Optionen: 

• Biomasseheizung, Gasheizung, die nachweislich erneuerbare Gase nutzt –
mind. 65 Prozent Biomethan, biogenes Flüssiggas oder Wasserstoff.

https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/neues-gebaeudeenergiegesetz-2184942



Das betrifft Freiburg SEHR – etwa die halbe Stadt

• Klimaneutrale Fernwärme bis 2045

• Das Wärmeplanungsgesetz enthält Mindestziele für den Anteil von Wärme 
aus Erneuerbaren Energien und unvermeidbarer Abwärme. 

• 2030 soll die Hälfte der leitungsgebundenen Wärme klimaneutral  sein

• Die Wärmenetze sollen bis dahin zu 30 Prozent und bis 

• 2040 zu 80 Prozent mit Wärme aus Erneuerbaren Energien oder 
unvermeidbarer Abwärme liefern

• Bis 2045 müssen alle Wärmenetze klimaneutral sein: 100 Prozent Ern. E 

• neue Wärmenetze ab 1.1.2024 mindestens 65 % erneuerbare Wärme

https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/waermeplanungsgesetz-2213692



https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/neues-gebaeudeenergiegesetz-2184942



fachlich qualifizierte Energieberaterinnen und Berater. 

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) fördert eine 
„Energieberatung für Wohngebäude“ und übernimmt bis zu 80 Prozent der Beratungskosten 
(bei Ein- und Zweifamilienhäusern maximal 1.300 Euro). Eine erste Einschätzung bietet 
auch der Heizungswegweiser des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz.
Energieberaterinnen und -berater können über die Energieeffizienz-Expertenliste
gesucht und beauftragt werden.: ein bundesweites Verzeichnis nachweislich qualifizierter 
13.000 Fachkräfte für energieeffizientes Bauen und Sanieren aus
Energieberatung, Architektur, Ingenieurwesen sowie Handwerk.
Auch die Verbraucherzentralen bieten geförderte und dadurch kostenlose Einstiegsberatung an.

Heizungstausch in Mietshäusern
Mieterinnen und Mieter werden vor Mietsteigerungen geschützt. 
Zum einen sollen Vermieterinnen und Vermieter natürlich in neue Heizungsanlagen investieren 
und modernisieren. Dafür dürfen sie künftig bis zu zehn Prozent der Modernisierungskosten 
umlegen. Allerdings müssen sie von dieser Summe eine staatliche Förderung abziehen, 
und die Modernisierungsumlage wird auf 50 Cent pro Monat und Quadratmeter gedeckelt.

https://www.energiewechsel.de/KAENEF/Redaktion/DE/Dossier/geg-gesetz-fuer-erneuerbares-heizen#heizungswegweiser
https://www.energie-effizienz-experten.de/


GEG 2024 – DAS NEUE HEIZUNGSGESETZ

•

• HERAUSFORDERUNGEN FÜR DIE 
WOHNUNGSWIRTSCHAFT

• Informationen für Vermieter rund um das neue 
Gebäudeenergiegesetz

• https://geg2024.info

https://geg2024.info/


Ist das jetzt alles endgültig entschieden?
• Bundesrat… als 6. von 78 TOPs 29.9.2023
• Gesetz zur Änderung des Gebäudeenergiegesetzes, zur Änderung des 

Bürgerlichen Gesetzbuches, zur Änderung der Verordnung über 
Heizkostenabrechnung, zur Änderung der Betriebskostenverordnung und 
zur Änderung der Kehr- und Überprüfungsordnung gemäß Artikel 77 
Absatz 2 GG Drucksache 415/23 zu Drucksache 415/23 Drucksache 
415/1/23 Ausschussbeteiligung - Wo - U - Wi -

• bundesrat.de/SharedDocs/TO/1036/download/1036-erlaeuterungen.pdf
•

Weitere Regelungen sollen parallel zum GEG 2024 
behandelt und in einem eigenen Gesetzgebungsverfahren 
beschlossen werden. Dies gilt z.B. für

• die Förderbestimmungen, die im BEG (Bundesförderung 
Effiziente Gebäude) geregelt werden

• die mietrechtlichen Änderungen im BGB
• das Gesetz zur Kommunalen Wärmeplanung
• die Wärmelieferverordnung
• …

bundesrat.de/SharedDocs/TO/1036/download/1036-to.pdf

https://www.bundesrat.de/SharedDocs/TO/1036/download/1036-erlaeuterungen.pdf


Kritik am GG 2023/24 - 1-
• Heizung ohne Gebäudehülle zu beachten? Also die Logik Dämmen und Sparen vor 

Heizen verfehlt. (Normenkontrollrat bemängelt)

• Gebäudenergie-Einsparung (Dämmung Lüftung mit WRG, dez. KWK) weitgehend 
missachtet zugunsten von Stromverkauf etc., also bei anderer Bundesregierung Risiko 
pro Atomkraftneubau

• Dabei gibt es Plusenergiegebäude seit über 20 Jahren (u.a. Freiburg Solarsiedlung, 
Passivhäuser seit über 30 J (auch Altbautn in Freiburg und Region)

• Achtung: z.B. 10 Mio. EFH-Wärmepumpen à 6 kW el -> 60.000 MW gesicherte Leistung 
nötig, woher? Abschalten? Noch schlimmer bei gr. Kälte: Umschalten auf Direktheizung?

• Wärmepumpen mit sehr klimaschädlichen F-Gasen vorerst erlaubt

• Die Täuschung „erneuerbar“: Denn el WPs verbrauchen vorerst bis in die 2030er i.w. 
Kohlestrom aus In- und Ausland gemäß Merit Order der Kraftwerke

• ohne die Änderungen Mitte 2023:  Schönrechnungen für el.  Wärmepumpen hätten zu 
einer riskanten Monokultur geführt: 

• beachte: Heizenergie zu 80% im Winterhalbjahr, Solarangebot 20% im Winterhalbjahr. 

• Im  Dez. 16 Std/Tag solar NICHTS - Windkraft ohne Garantie =>KWK und Speicher nötig



Kritik am GG 2023/24 - 2-

• Notwendigkeit der KWK weitgehend übersehen
• Elektrodirektheizung für Heizung und Warmwasser erlaubt, 

Heizstab einer WP wie WP betrachtet
• Was bei Stromnetzausfall? - > nötig: lokal/kleinregional: 

zellularer Ansatz mit semiautonomen Einheiten (fehlt)
• Problem Fachkräftmangel und Engpässe, die zu Kostensteigerungen führen
• Arbeit mit Verboten und Zwängen statt Fordern und Fördern.
• Ersatzmaßnahmen wie Dach-PV nicht zugelassen
• Es fußt auf der optimistischen Studie der Agora-Energiewende 2022 

„Durchbruch für Wärmepumpen“
• Es laufen Bestrebungen, das Gesetz zu verwässern 
• oder das Gesetz zu ändern. (Bundesrat u.a.) Es droht beklagt zu werden







16,3,2923



GEG und EPBD Energy Performance of Buildings Directive

• EU-Gebäuderichtlinie EPBD   



Energie-Effizienzgesetz

• 1. Lesung

• Anhörung

• 2./3. Lesung (beschlussunfähig)

• 2./3. Lesung

Klimaschutz

• Energieeffizienzgesetz der Regierung stößt auf Lob und Kritik
• Industrieverbände stehen dem Gesetzentwurf der Bundesregierung zur „Steigerung der 

Energieeffizienz und zur Änderung des Energiedienstleistungsgesetzes“ (20/6872) 
ablehnend gegenüber: öffentliche Anhörung des Ausschusses für Klimaschutz und 
Energie am Montag, 12. Juni 2023.

• Zuspruch erfuhr die Regelung von Umweltverbänden, wobei teils das Fehlen 
verbindlicher Vorgaben kritisiert wurde.

• Themen: Effizienz bei Industrie : Potenzial 50% und mehr, Abwärme der Rechenzentren

https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2023/kw24-pa-klimaschutz-energieeffizienzgesetz-950108

Grafik siehe unten angegebener Link



Entwurf Gesetz zur Steigerung der Energieeffizienz 
und zur Änderung des Energiedienstleistungsgesetzes

• A. Problem und Ziel Im Dezember 2020 haben die EU-Mitgliedstaaten beschlossen, 
das EU-Klimaziel zur Senkung der Treibhausgase für das Jahr 2030 im Einklang mit 
dem Übereinkommen von Paris und Ziel 13 „Umgehend Maßnahmen zur 
Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen zu ergreifen“ der Agenda 
2030 für nachhaltige Entwicklung auf mindestens 55  Prozent gegenüber 1990
anzuheben. 

• Die Europäische Kommission hat zur Umsetzung dieses neuen Ziels den Entwurf 
einer neuen EU-Energieeffizienzrichtlinie als Teil des „Fit für 55“-Pakets am 14. Juli 
2021 vorgelegt.

Bei ihrem Vorschlag hat sich die EU-Kommission daran orientiert, welchen Beitrag die 
Steigerung der Energieeffizienz an der Erreichung der EU-Klimaziele leisten soll. 

Auch der Rat der Europäischen Union, das Europäische Parlament und die Europäische 
Kommission haben sich zur Neufassung der EU-Energieeffizienz-RL im Trilog geeinigt. 

• Mit dem Vorschlag werden gegenüber der geltenden EU-Richtlinie die 
Energieeffizienzziele deutlich angehoben

• Zielgruppen: (1) Öffentliche Hand   (2) Unternehmen



Ökodesign-Anforderungen (EU-Richtlinie)

• Bestimmte Produkte müssen Mindestanforderungen in Bezug 
auf die Energieeffizienz erfüllen. Die´Ökodesign-Anforderungen 
sollen die negativen Umweltauswirkungen über den 
Gesamtlebenszyklus der betreffenden Produkte verringern.

• Die Hersteller müssen vor dem Inverkehrbringen von Produkten 
dieser Art sicherstellen, dass diese den Vorschriften genügen.

• Unter diese Vorschriften fallen derzeit energiebetriebene 
Produkte (Heizkessel, Computer, Haushaltsgeräte usw.). 
Nachstehend finden Sie die vollständige Liste dieser Produkte:

• ……

https://europa.eu/youreurope/business/product-requirements/compliance/ecodesign/index_de.htm



STROM SPAREN   - ganz wichtig







•Geschafft !

•DANKE  !
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